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          Tel:  02241 306 368 
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                    18. Juni 2018 
 
 

Bebauungsplan Bo 23 in der Ortschaft Roisdorf 

9. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bornheim in der Ortschaft Roisdorf 

 

Sehr geehrter Herr Schier, 

 

danke für Ihre Mitteilung vom 1. Juni 2018. 

 

Von Seiten der RSAG AöR werden zu dem Bebauungsplan und der Änderung des 

Flächennutzungsplanes in der vorgesehenen Lage keine Bedenken erhoben. 

 

An Hand der von Ihnen eingereichten Unterlagen entnehmen wir, dass die geplanten 

Wohnstraßen ausreichend dimensioniert sind und in Wendeanlagen für 3-achsige 

Abfallsammelfahrzeuge enden. 

 

Die untergeordneten Wohnwege werden von unseren Sammelfahrzeugen nicht befahren.  

Aus diesem Grund müssen an der Haupterschließung- und Stichstraße Abfallsammelplätze, 

zum Bereitstellen der Abfälle am Abfuhrtag berücksichtigt werden.  

 

Wir weisen darauf hin, Abfall darf nach den geltenden Arbeitsschutzvorschriften gemäß  

§ 16 UVV „Müllbeseitigung“ (BGV C27) nur abgeholt werden, wenn die Zufahrt zu Abfall-

behälterstandplätzen so angelegt ist, dass ein Rückwärtsfahren nicht erforderlich ist. Die 

identische Forderung ergib sich aus § 4 Abs. 3 Betriebssicherheitsverordnung. 

 

Weitere Sicherheitstechnische Anforderungen an Straßen und Fahrwege für die Sammlung 

von Abfällen entnehmen Sie bitte der BGI 5104 und RASt 06. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Udo Otto     Ralf Mundorf 
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Von:    Linden Hubertus <Hubertus.Linden@e-regio.de>
Gesendet:       Freitag, 22. Juni 2018 11:47
An:     Probierz, Maximilian; Bürgerdialog Stadt Bornheim
Betreff:        Bebauungsplan Ro 23 in der Ortschaft Roisdorf, 9. Änderung des FNP der 
Stadt Bornheim in der Ortschaft Roisdorf, Ihr Schreiben vom 01.06.2018
Signiert von:   hubertus.linden@e-regio.de

Kategorien:     Stellungnahme TÖB

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Probierz

bezugnehmend auf Ihre Anfrage vom 01.06.2018, Az.: 612601 – Ro 23 / 612001 – 9. Änderung, teilen wir 
Ihnen als Eigentümerin des Erdgas-Versorgungsnetzes mit, dass unsererseits gegen das beabsichtigte 
Verfahren keine Bedenken bestehen. Innerhalb des dargestellten Planbereichs sind Leitungsanlagen der 
e-regio zur Erdgas-Versorgung nicht vorhanden. Im Zuge der weiteren Entwicklung des Planbereiches 
kann das Erdgas-Versorgungsnetz -den Bedürfnissen entsprechend- von der bestehenden 
Versorgungsanlage in der „Koblenzer Straße“ bzw. vom „Fuhrweg“ aus, erweitert werden. 
Alternativ zur konventionellen Erdgasversorgung wäre auch ein Nahwärmekonzept denkbar. Gerne 
beraten wir Sie hierzu und unterbreiten Ihnen auch ein entsprechendes Angebot.
Hinweise für die Verlegung von Versorgungsleitungen:

Um spätere Aufbrüche in Fahrbahnen zu vermeiden empfehlen wir, die Versorgungsleitungen gebündelt 
in den Nebenanlagen (Gehwegen, Parkstreifen o.ä.) unterzubringen. Die Breite dieser Nebenanlagen ist 
so zu dimensionieren, dass die geforderten Sicherheitsabstände der Versorgungsleitungen untereinander 
eingehalten werden können. Als Richtmaß sollte hier eine Mindestbreite von 1,50 m für Gas-, Wasser-, 
Strom- und Kommunikationsleitungen gelten. 
Diesbezüglich sind zwingend auch die Mindestabstände zu evtl. Nahwärmeversorgungsleitungen zu 
beachten.

Hinweis zu Baumstandorten / Bepflanzungen: 
Wir weisen darauf hin, dass eventuell geplante Ausgleichsmaßnahmen, insbesondere das Anpflanzen 
von Bäumen, grundsätzlich außerhalb von Leitungstrassen anzustreben sind. Weitere Informationen 
hierzu enthält das technische Merkblatt DVGW GW 125 "Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle", 
aktualisiert erschienen im Februar 2013, ergänzt durch das Beiblatt zu GW 125, erschienen im März 
2016.  

Es gilt, Präventivmaßnahmen zu ergreifen zum Schutz von Ver- und Entsorgungsleitungen vor 
dynamischen und statischen Belastungen durch Baumwurzeln. Der Präventivschutz reicht von der 
Baumart-Auswahl bis zu sinnvollen und wirksamen technischen Schutzmaßnahmen. Zu den kritischen 
Baumarten zählen nach derzeitigem Kenntnisstand: Ahorn, Götterbaum, Rosskastanie, Pappel, Platane 
und Blauzeder. Wir bitten, dies bei der Aufstellung der Pflanzliste entsprechend zu berücksichtigen.

Freundliche Grüße 

Hubertus Linden 
 
Netzplanung 
 
 
  
 
e-regio GmbH & Co. KG _ Rheinbacher Weg 10 _ 53881 Euskirchen  
Telefon 0 22 51 / 708-223  
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Telefax 0 22 51 / 708-9223  
Mobil 0 160 / 901 55 62 7  
hubertus.linden@e-regio.de  
www.e-regio.de  
www.facebook.com/e-regio  
 
Spannendes aus der Region im e-regio-Blog: www.energie-zeit.de 
Smart Home? Einfach mit e-regio easy  
www.e-regio.de/easy 

 
e-regio GmbH & Co. KG, Telefon: 0 22 51 / 708-0, Fax: 0 22 51 / 708-163, Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. 
Uwe Friedl, Amtsgericht Bonn HRA 5884, 
Persönlich haftende Gesellschafterin: e-regio Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Geschäftsführer: 
Dipl.-Kfm. Christian Metze, Amtsgericht 
Bonn HRB 12691  
 
 





  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 12.06.2018 

Seite 1 von 1 

 

 

Aktenzeichen: 

22.5-3-5382012-376/18/ 

bei Antwort bitte angeben 

 

Herr Brand 

Zimmer 114 

Telefon: 

0211 475-9710 

Telefax: 

0211 475-9040 

kbd@brd.nrw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstgebäude und 

Lieferanschrift: 

Mündelheimer Weg 51 

40472 Düsseldorf 

Telefon: 0211 475-0 

Telefax: 0211 475-9040 

poststelle@brd.nrw.de 

www.brd.nrw.de  

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

DB bis D-Flughafen, 

Buslinie 729 - Theodor-Heuss-

Brücke 

Haltestelle: 

Mündelheimer Weg 

Fußweg ca. 3 min 

 

Zahlungen an: 

Landeskasse Düsseldorf 

Konto-Nr.: 4 100 012 

BLZ: 300 500 00 Helaba 

IBAN: 

DE41300500000004100012 

BIC: 

WELADEDD 

 

 

 

 

 
 
 

 

Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) / Luftbildauswertung 
Bornheim, Bebauungsplan Ro 23 OT Roisdorf 
 
Ihr Schreiben vom 01.06.2018, Az.: 61 26 01 - Ro 23  
 XXX1 
 
 
Für die angefragte Fläche liegt bereits eine Luftbildauswertung vor. Da 
Kommunen auf alte Luftbildauswertungen im Modul KISKaB von IG-NRW 
zugreifen können, hätte ein erneuter, eventuell bauverzögernder Antrag 
auf Luftbildauswertung nicht mehr gestellt werden müssen. Nachfolgend 
nochmals die alten Empfehlungen: 
 
Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen 
liefern keine Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln im bean-
tragten Bereich. Daher ist eine Überprüfung des beantragten Be-
reichs auf Kampfmittel nicht erforderlich. Eine Garantie auf Kampfmit-
telfreiheit kann gleichwohl nicht gewährt werden. Sofern Kampfmittel ge-
funden werden, sind die Bauarbeiten sofort einzustellen und die zustän-
dige Ordnungsbehörde oder eine Polizeidienststelle unverzüglich zu ver-
ständigen.  
 
Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie 
Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. empfehle ich eine 
Sicherheitsdetektion. Beachten Sie in diesem Fall auf unserer Internet-
seite das Merkblatt für Baugrundeingriffe. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite. 
 
Im Auftrag 
 
 
(Brand) 

Stadt Bornheim 
GB 3.2 
Rathausstr. 2 
53332 Bornheim 
 
XXX012 
 

 

 
Durchschrift 

 

 

XXX011 

¹ Zur Kampfmittelüberprüfung werden zwingend Betretungserlaubnisse der betroffenen Grundstü-
cke und eine Erklärung inkl. Pläne über vorhandene Versorgungsleitungen benötigt. Sofern keine 
Leitungen vorhanden sind, ist dieses schriftlich zu bestätigen. 
XXX9 

https://lv.kommunen.nrw.testa-de.net/IGNRW/
http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/service/_Merkblatt_f__r_Baugrundeingriffe.pdf
http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/index.jsp
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Aktenzeichen :

Bezirksregierung 
Düsseldorf

22.5-3-5382012-376/18

Maßstab : 1:2.500
Datum : 12.06.2018

Diese Karte darf nur gemeinsam mit 
der zugehörigen textlichen Stellung-
nahme verwendet werden.

Nicht relevante Objekte außerhalb
des beantragten Bereichs sind
ausgeblendet.

Legende 

Blindgängerverdacht
DÍ geräumte Blindgänger

Laufgraben
Panzergraben
Schützenloch

ausgewertete Fläche(n)

Detektion nicht möglich militärische Anlage
geräumte Fläche

Überprüfung der zu überbauenden Flächen
ist nicht erforderlich
Überprüfung der zu überbauenden Flächen
wird empfohlen

Stellung













Gegründet 1975 als „Bürgerinitiative gegen den Quarzabbau!“ 
Umweltschutz-Preisträger der Stadt Bornheim (1986/2006) und des Rhein-Sieg-Kreises  (1997) 

Mitglied im Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V. und  
in der Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW (LNU) e.V. 

Landschaftsschutzverein Vorgebirge e.V. - LSV - Vorstand: Dr. Michael Pacyna (Vors.)   02222 - 59 06  
53332 Bornheim, Zentwinkelsweg 7 Norbert Brauner (stv. Vorsitzender)  02222 - 64 146 
Volksbank Köln Bonn eG,   BIC: GENODED1BRS Klaus Benninghaus (Geschäftsführer)   02222 - 16 97 
IBAN : DE78 380 601 860 211 122 021 Michael Breuer (Kasse)   02227 - 76 07 

 

 
LSV,  Zentwinkelsweg 7,  53332 Bornheim Bornheim, 19.07.2018  

 

  

 

 
Stadt Bornheim 

7.1-Stadtplanung 
Herr Manfred Schier 

Rathaus 
53332 Bornheim 

 

 

 

Bebauungsplan Ro 23 in der Ortschaft Roisdorf (Az.: 61 26 01 - Ro 23) 
Ihr Schreiben vom 01.06.2018: Benachrichtigung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachfolgend finden Sie unsere Stellungnahme zu der oben angeführten städtebauli-
chen Planung. 

Mit freundlichen Grüßen  

 

             (Dr. Michael Pacyna) 
  

 

 

 

 

 

Weitere Informationen zu unse-

ren Aktivitäten finden Sie unter 

www.lsv-vorgebirge.de 
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Stellungnahme des LSV zum Bebauungsplan Ro 23 in der Ortschaft Roisdorf: 

 

1. Lage und Charakterisierung des Plangebietes 

Das Plangebiet liegt im nordöstlichen Ortsrandbereich von Roisdorf. Die Flächen sind 
im gültigen FNP als gemischte Bauflächen (M) dargestellt. Dadurch sollten vor allem 
die dort befindlichen landwirtschaftlichen Betriebe einschließlich der dort vorhandenen 
Wohngebäude planungsrechtlich gesichert werden.  

Im Laufe der Jahre haben sich die dortige Situation und auch das benachbarte Umfeld 
grundlegend verändert. Die beiden dort befindlichen landwirtschaftlichen Betriebe ha-
ben ihre Tätigkeit seit einigen Jahren eingestellt.  Eine Absicht zur Wiederaufnahme 
der Betriebe besteht offenbar nicht. An den das Plangebiet umgebenden Straßen 
Fuhrweg, Koblenzer Straße und Maarpfad sind inzwischen weitere Wohnbauten errich-
tet worden. Die östliche Seite der Koblenzer Straße ist in Angrenzung an das Plange-
biet inzwischen nahezu vollständig mit Einfamilienhäusern, Doppelhäusern und auch 
Mehrfamilienhäusern bebaut. Als Rechtgrundlage wurde hierfür  offenbar § 34 BauGB 
genutzt, denn einen BPL hierfür gibt es nicht. Das Plangebiet wird somit von bereits be-
stehender Bebauung in U-Form eingegrenzt und ist nur nach Nordosten hin noch offen.  

Vor dem Hintergrund dieser Situationsveränderung sind die Eigentümer bereit, die Flä-
chen für eine wohnbauliche Entwicklung zur Verfügung zu stellen. Die Stadt Bornheim 
will die veränderte Lage nutzen, um den vorhandenen Wohnbedarf zu decken. 

Dies ändert jedoch nichts daran, dass durch die Bebauung des Plangebietes weitere 
Freilandflächen dauerhaft als Freiland verloren gehen. In dem dicht besiedelten Bal-
lungsraum zwischen Bonn und Köln kommt dem Freiraumschutz jedoch eine hohe Be-
deutung zu. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass derzeit im Stadtgebiet von Born-
heim mehrere neue, große Wohnbaugebiete realisiert werden oder geplant sind, müs-
sen nach Einschätzung des LSV aus Gründen des Freilandschutzes und des Gebots 
einer flächensparenden Siedlungsentwicklung für jedes neue Baugebiet die jeweiligen 
Aspekte, die dessen Erforderlichkeit begründen, besonders sorgfältig ermittelt, geprüft 
und abgewogen werden. 

Aus Sicht des LSV verdienen für das Plangebiet des Ro 23 die nachfolgend aufgegrif-
fenen Aspekte besondere Beachtung: 

 

2. Wohnbedarf sowie Begrenzung von Zahl und Umfang neuer Wohnquartiere in 

Roisdorf 

Der Bedarf an Wohnungen, gerade auch an bezahlbaren Wohnraum, in den Ballungs-
randgebieten um die Großstädte Bonn und Köln und entlang der Rheinschiene - somit 
also auch in Bornheim - ist vorhanden. Planungsrechtlich wird richtigerweise zudem 
das Ziel verfolgt, neue Wohngebiete möglichst konzentriert in der Nähe der vorhanden 
Versorgungsinfrastruktur und der Nähe zum ÖPNV anzusiedeln. Damit soll u.a. der ab-
sehbaren demografischen Entwicklung Rechnung getragen werden. Die Wege sollen 
für die Menschen möglichst kurz sein. Unnötige Verkehrsströme sollen vermieden wer-
den. Alle diese Kriterien erfüllt das Plangebiet. 

Gleichwohl muss die Bauleitplanung auch darauf achten, dass die günstige infrastruktu-
relle Situation des Plangebietes in Roisdorf nicht als Magnet für die Deckung jeglichen 
Baubedarfs, insbesondere auf Grund überörtlicher Nachfrage,  missbraucht wird. Viel-
mehr kommt es verstärkt darauf an, den immer noch vorhandenen ländlichen Charakter 
von Roisdorf zu bewahren und eine zu weitgehende Urbanisierung zu verhindern. Nur 
dann wird man auch künftig damit rechnen dürfen, dass sich die hier lebenden Men-
schen mit ihrem Ortsteil identifizieren und diesen auch als Heimat empfinden. 
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Die vorgesehene Struktur des neuen Wohngebietes wird dieser Erwartung und Forde-
rung gerecht. Die abwechslungsreiche Mischung verschiedener Haustypen, die dafür 
jeweils vorgesehenen angemessenen Grundstücksgrößen, die Festlegung auf maximal 
2 – 3 Geschosse, die geplante Begrenzung auf maximal 100 Wohneinheiten und die 
Auflockerung durch sinnvoll angeordnete Grünbereiche schaffen dafür Voraussetzun-
gen. 

 

3. Beeinträchtigung der Landschaft 

Die vorgesehene Wohnbebauung verändert das Landschaftsbild im Plangebiet grund-
legend. Aus einer zumindest in früheren Jahren landwirtschaftlich geprägten Fläche 
entsteht eine neue Wohnlandschaft. Dieser Wechsel bedeutet nicht zwingend eine ne-
gative Veränderung, dies insbesondere dann nicht, wenn das Wohngebiet auf Grund 
einer vielseitigen und abwechslungsreichen Gestaltung von seinen Bewohnern und der 
Einwohnerschaft im Ortsteil insgesamt positiv wahrgenommen und angenommen wird. 
Die durchaus rechtlich gegebenen Gestaltungsmöglichkeiten im weiteren Bauleitverfah-
ren sollten mit dieser Zielsetzung extensiv genutzt werden. Die Planvorstellungen soll-
ten planungsrechtlich entsprechend abgesichert werden. Sie sichern zugleich eine ge-
wisse Abrundung des Ortsbildes in baulicher Hinsicht. Davon losgelöst ist die Frage zu 
betrachten, wie der Verlust an landwirtschaftlicher Fläche ökologisch sinnvoll kompen-
siert werden kann. 

 

4. Beeinträchtigung der Natur/Artenschutz 

Nach den Ausführungen im Bezugsschreiben wurde eine artenschutzrechtliche Vorprü-
fung der Stufe I durchgeführt. Nach dem durch das Büro Ginster im Jahr 2017 erstell-
ten Gutachten, dass allerdings den Unterlagen nicht beigefügt war und auch auf der 
Homepage der Stadt bei den Anlagen zum Bebauungsplan 23 nicht auftaucht, seien ar-
tenschutzrechtliche Konflikte mit streng oder besonders schützenswerten Tierarten 
nicht zu erwarten. Diese „Artenschutzrechtliche Prüfung“ des Büros Ginster vom Mai 

2018 bezieht sich nicht auf den Bereich des hier behandelten Bebauungsplans  Ro 23, 

sondern auf den Bebauungsplan Ro 22! Das Ergebnis dieser aus fachlicher Sicht unzu-
reichenden Vorprüfung, dass „Konflikte mit artenschutzrechtlichen Vorschriften des 
Bundesnaturschutzgesetzes nicht zu erwarten sind. Vertiefende Untersuchungen oder 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich“ (S. 19), ist für die Bewer-
tung der artenschutzrechtlichen Folgen des Bebauungsplans 23 irrelevant, da die Un-
tersuchung sich auf ein anderes Baugebiet (Ro 22) bezieht. 

Der Investor legte zwar am 20.08.2015 eine „Artenschutzrechtliche Vorprüfung (Stufe 
I)“ des Büros RMP Stephan Lenzen für die Bereiche der Bebauungspläne Ro 22 und 
Ro 23 auf Grundlage einer einzigen Ortsbegehung vor. Zwischenzeitlich gab es aller-
dings nicht nur erhebliche Veränderungen im Gebiet des Bebauungsplans Ro 23. Es 
erfolgte nach 2015 auch eine Aktualisierung des Fachinformationsystems „Geschützte 
Arten“, so dass eine erneute Artenschutzrechtliche Prüfung zwingend erforderlich ist. 
Diese liegt aber für den Bebauungsplan Ro 23 nicht vor. Dies ist unserer Auffassung 
nach ein erheblicher Verfahrensfehler! 

Zudem zieht der LSV das Ergebnis der überholten Vorprüfung von 2015 in Zweifel. Das 
Büro RMP Stephan Lenzen kam damals zum Ergebnis, dass „artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1, Nrn. 1-3 BNatSchG (Zugriffsverbote) nicht“ vor-
lägen (S. 11). 2017 erhielt der LSV von einem Anwohner der Koblenzer Straße Foto-
Belege von totgefahrenen Wechselkröten auf dem Maarpfad nördlich der Einmündung 
der Koblenzer Straße in unmittelbarer Nachbarschaft zum Plangebiet Ro 23. Diese Fo-
tos mit den streng geschützten, planungsrelevanten Wechselkröten übermittelte der 
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LSV mit Mail vom 16.11.2017 an den Leiter des städtischen Umwelt- und Grünflächen-
amtes. 
 

 
 

Es ist wahrscheinlich, dass Wechselkröten von dem benachbarten rekultivierten frühe-
ren Deponiegelände oder den nicht allzu weit entfernt liegenden Kiesgruben bis in das 
Plangebiet wandern und dort auch außerhalb der Fortpflanzungszeit leben. In Uedorfer 
Hausgärten nachgewiesene und mit Fotos dokumentierte Wechselkröten belegen, dass 
die Tiere selbst in Wohngebieten vorkommen. 

Von daher sollte im Rahmen der zwingend durchzuführenden umfassenden Arten-

schutz- und Umweltprüfung untersucht werden, ob und welche geeigneten Maßnah-
men getroffen werden müssen, um einen angemessenen Schutz der Wechselkröte zu 
gewährleisten. Zum Ausgleich sollten im näheren Umfeld des Plangebietes Maßnah-
men zur Förderung der Wechselkrötenpopulation ergriffen werden, um – wie gesetzlich 
vorgeschrieben – den Bestand dieser streng geschützten Art zwischen Roisdorf, Born-
heim und den Rheinorten zu sichern und zu stärken. Erst eine umfassende Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB kann klären, ob weitere schützenswerte Tier- und Pflan-
zenarten von einer Realisierung des Baugebietes Ro 23 betroffen sind und welche 
Schutzmaßnahmen ergriffen werden müssen. 

 

5. Planungsrechtliche Situation 

Der noch gültige Regionalplan (Stand 2009) weist das Plangebiet und sein weiteres 
Umfeld als „Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich“ (AFAB) aus. Es fragt sich, ob 
diese Festlegung der Aufstellung des Ro 23 mit dem Ziel der Errichtung eines neuen 
Wohnquartieres ohne jegliche landwirtschaftliche Nutzung entgegensteht.  

Nach den Ausführungen der Verwaltung ist beabsichtigt, eine Anfrage nach § 34 LPG 
zu stellen. Eine solche Anfrage ist nach dem Gesetzeswortlaut u.a. dann vorgeschrie-
ben, wenn die Gemeinde - wie hier - die Aufstellung oder Änderung eines Bauleitplanes 
beabsichtigt. Eine solche Anfrage hat zum Einen offenbar den Zweck, die Regionalpla-
nungsbehörde überhaupt in das beabsichtigte Bauleitverfahren, und sei es auch nur zu 
deren Kenntnisnahme, einzubinden, sowie im Weiteren den Zweck, von zuständiger 
Stelle zu erfahren, welche übergeordneten raumordnerischen Vorgaben für den Plan-
bereich des Vorhabens bestehen. Äußert sich die Regionalplanungsbehörde nicht in-



Seite 5 zum Schreiben vom 19.07.2018 

nerhalb von zwei Monaten auf die Anfrage der Gemeinde, kann die Gemeinde davon 
ausgehen, dass landesplanerische Bedenken nicht erhoben werden (§ 34 Abs. 2 LPG). 

Durch die Anfrage und eine sich eventuell daran anschließende weitergehende Kontak-
tierung der Bezirksregierung in Köln als zuständiger Regionalplanungsbehörde sollte 
möglichst zeitnah die Frage geklärt werden, ob der Ro 23 mit den hier einschlägigen 
übergeordneten landesplanerischen Vorstellungen vereinbar ist. Andernfalls müsste 
entweder das Bauleitverfahren des Ro 23 aufgegeben oder es müsste ein – sicher zeit-
intensives - Änderungs- oder Zielabweichungsverfahren in Bezug auf den noch gültigen 
Regionalplan durchgeführt werden. 

 

Zusammenfassende Bewertung 

Schutzgebiete jedweder Art, seien dies insbesondere solche hinsichtlich Landschaft, 
Flora und Fauna, sind durch die Planung nicht unmittelbar betroffen. Der LSV erhebt 
deshalb gegen den Ro 23 keine grundsätzlichen Bedenken, wenn der Verlust an land-
wirtschaftlicher Fläche sachgerecht ausgeglichen wird und zum Schutz der Natur, ins-
besondere wegen des Wanderungsverhaltens der streng geschützten Wechselkröte, 
geeignete Maßnahmen zu deren Schutz im Rahmen der noch ausstehenden umfas-
senden Artenschutz- und Umweltprüfung geprüft und sichergestellt werden. 
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Von:    Ellenberger, Ludger <Ludger.Ellenberger@polizei.nrw.de>
Gesendet:       Dienstag, 3. Juli 2018 16:42
An:     Probierz, Maximilian
Betreff:        Bebauungsplan Ro 23

Kategorien:     Stellungnahme TÖB

Polizeipräsidium Bonn
Direktion Verkehr / FüSt Bonn,03.07.2018
- Verkehrsplanung -

Bebauungsplan Ro 23 in der Ortschaft Roisdorf
9. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bornheim in der Ortschaft Roisdorf

Ihr Schreiben vom 01.06.2018

Sehr geehrter Herr Probierz,

in der Niederschrift „Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung“ wird ausgeführt, dass von der 
Haupterschließung zur Erschließung der südwestlichen Grundstücke eine stichförmige 
Wohnstraße abzweigen wird. Diese Stichstraße soll im Mischungsprinzip geplant werden, um 
sie, wie in der Plandarstellung gekennzeichnet, nach der Fertigstellung als „Verkehrsberuhigter 
Bereich“ ausweisen zu lassen.

Es kommt leider immer wieder vor, dass nach Fertigstellung von Verkehrsflächen festgestellt 
wird, dass Richtlinien, Gesetze und Verwaltungsvorschriften nicht beachtet wurden. Dies ist 
aber Voraussetzung für eine verkehrsrechtliche Anordnung.

Anhand der Größe der Flurstücke ist davon auszugehen, dass eine Länge von 150 m nicht 
überschritten wird. Dies ist eine nutzungsverträgliche Länge, um die nötige Akzeptanz für die 
vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit zu erreichen. Zudem ist eine adäquate Gestaltung des 
Verkehrsraumes wesentlich, um das Geschwindigkeitsniveau auf ein verträgliches Maß für 
Fußgänger und Radfahrer zu senken. Daher sollten die geplanten Ausbuchtungen und 
Baumpflanzungen genutzt werden um die Geschwindigkeit zu dämpfen. Dies wäre u. a. zu 
erreichen, wenn kurze Engstellen einen Begegnungsverkehr unmöglich machen. 

In einem verkehrsberuhigten Bereich gibt es keine Fahrbahn und keinen Gehweg. Daher sollte, 
außer für Parkflächen, kein Pflasterwechsel ausgeführt werden. Die VwV-StVO führt zum 
Verkehrszeichen „Verkehrsberuhigter Bereich“ aus, das er aus einer einheitlichen, für den 
gemischten Verkehr bestimmten, Fläche besteht. Ein verkehrsberuhigter Bereich muss durch 
seine besondere Gestaltung den Eindruck vermitteln, dass die Aufenthaltsfunktion überwiegt 
und der Fahrzeugverkehr eine untergeordnete Bedeutung hat. 

Es wird davon ausgegangen, dass die Koblenzer Straße das erhöhte Verkehrsaufkommen gem. 
Abschätzung aufnehmen kann.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
Ludger Ellenberger
Polizeihauptkommissar
Direktion Verkehr/Führungsstelle
Örtliche VU-Auswertung/Verkehrslenkung
Königswinterer Straße 500 
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Stadt Bornheim 

Herr Maximilian Probierz 

Postfach 1140 

53308 Bornheim 

 

Datum   

20.06.2018 

AZ.: 61 26 01 – Ro 23, 61 20 01 – 9.Änderung 
Bebauungsplan Ro 23'In der Ortschaft Roisdorf 
9. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bornheim In der Ortschaft Roisdorf 
 

Sehr geehrter Herr Probierz, 

vielen Dank für Ihre Informationen. 

 
Im Planbereich liegen keine Versorgungsanlagen der Unitymedia NRW GmbH. Wir sind grundsätzlich daran 
interessiert, unser glasfaserbasiertes Kabelnetz in Neubaugebieten zu erweitern und damit einen Beitrag zur 
Sicherung der Breitbandversorgung für Ihre Bürger zu leisten.  
 
Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weiter geleitet, die sich mit Ihnen zu gegebener Zeit in 
Verbindung setzen wird. Bis dahin bitten wir Sie, uns am Bebauungsplanverfahren weiter zu beteiligen. 

 

 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere oben stehende 
Vorgangsnummer an. 

 

 

Freundliche Grüße 

 

 

Zentrale Planung Unitymedia  
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Von:    Koordinationsanfrage Vodafone Kabel Deutschland 
<koordinationsanfragen@KabelDeutschland.de>
Gesendet:       Freitag, 20. Juli 2018 15:49
An:     Probierz, Maximilian
Betreff:        Stellungnahme S00672851, VF und VFKD, Stadt Bornheim, 61 26 01 - Ro 
23, Bebauungsplan Ro 23 in der Ortschaft Roisdorf

Kategorien:     Stellungnahme TÖB

Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
D2-Park 5 * 40878 Ratingen 
 
Stadt Bornheim - 7.1-StadtPlanung - Maximilian Probierz 
Rathausstraße 2 
53332 Bornheim 
 
Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S00672851 
E-Mail: TDRA-W.Ratingen@vodafone.com 
Datum: 20.07.2018 
Stadt Bornheim, 61 26 01 - Ro 23, Bebauungsplan Ro 23 in der Ortschaft Roisdorf 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 01.06.2018. 
 
Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu 
erfolgt eine Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei 
Interesse setzen Sie sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in Verbindung: 
 
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
Neubaugebiete KMU 
Südwestpark 15 
90449 Nürnberg 
 
Neubaugebiete.de@vodafone.com 
 
Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei. 
 
Weiterführende Dokumente:
*       Kabelschutzanweisung Vodafone
*       Kabelschutzanweisung Vodafone Kabel Deutschland
*       Zeichenerklärung Vodafone
*       Zeichenerklärung Vodafone Kabel Deutschland
 
 
 
 
Freundliche Grüße 
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
Informationen zu unseren Produkten und Services fuer Privatkunden finden Sie unter www.vodafone.de, fuer 
Geschaeftskunden der 
Immobilienwirtschaft und Mehrfamilienhauseigentuemer unter www.kabeldeutschland.de/wohnungsunternehmen.
 
Die gesetzlichen Pflichtangaben finden Sie unter www.vodafone.de/pflichtangaben



Von: netzbau-anfrage@netcologne.de
An: Probierz, Maximilian
Thema: [netcologne.de #735607] Stadt Bornheim - Bplan Ro 24 in Roisdorf // 9. Änderung des Flächennutz. Stat

Bornheim in Roisdorf
Datum: Mittwoch, 22. August 2018 09:49:59
Anlagen: Roisdorf, Bornheim.pdf

Roisdorf.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Zeit bestehen unsererseits keine Bedenken und aktuelle Planungen bezüglich eines Netzausbaus
in diesem Bereich.

Beachten Sie, dass hiermit keine Leitungsauskunft und somit auch keine Aussage über bestehende
oder geplante Anlagen der NetCologne GmbH erteilt wurde.
Registrieren Sie sich hierzu an unserer Online Planauskunft unter der URL
https://planauskunft.netcologne.de/ und stellen Sie Ihre Anfragen über diese.
Sie erhalten zu jeder Leitungsauskunft eine Schutzanweisung, eine pdf-Datei als Übersicht und
sofern Anlagen der NetCologne vorhanden sind eine dxf-Datei über diese.

Mit freundlichen Grüßen
Gunnar Eschmann

 

mailto:netzbau-anfrage@netcologne.de
mailto:Maximilian.Probierz@Stadt-Bornheim.de
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